
Die freiwillige Mitgliedschaft ist ein wesentliches Merkmal der Akademie für Ärztliche Fort- und Weiterbildung der 

Landesärztekammer Hessen in Bad Nauheim. Jede Ärztin, jeder Arzt, jede Studentin und jeder Student der Medizin 

ist eingeladen, Mitglied zu werden. Sie fördern damit die freiwillige, produktneutrale und industrieunabhängige 

ärztliche Fortbildung in Hessen. Ab 01.07.2024 werden die Mitglieder der Akademie in Förderinnen und Förderer 

umbenannt.

Stand: 01.07.2024

Beitrittserklärung
Akademie für Ärztliche Fort- und Weiterbildung
z. H.: Frau Cornelia Thriene
Carl-Oelemann-Weg 5
61231 Bad Nauheim 
Fax: 069 97672-67204

Bedingungen für die Akademiemitgliedschaft/Akademieförderung
Der Jahresbeitrag der Akademie-Mitgliedschaft/Förderung beträgt 100,00 €. Ärztinnen/Ärzte in erster Facharztweiter-

bildung sowie in Elternzeit oder ohne ärztliche Tätigkeit zahlen 50,00 €. Für Studentinnen und Studenten der Medizin 

ist die Akademiemitgliedschaft/Förderung nach Vorlage einer Studienbescheinigung bis zur Mitgliedschaft in der 

Ärztekammer kostenfrei. Der Jahresbeitrag gilt unabhängig vom Eintrittsdatum für das laufende Kalenderjahr mit den 

zum jeweiligen Stichtag der Beitragsfälligkeit erfassten Bedingungen. Für Mitglieder/Förderinnen und Förderer der 

Akademie ist die Teilnahme an besonders gekennzeichneten Veranstaltungen kostenfrei. In der Regel zahlen Akade-

miemitglieder ermäßigte Teilnahmegebühren. 

Die Kündigung der Mitgliedschaft/Förderung muss schriftlich bis zum 30. November zum Ende eines Kalenderjahres 
vorliegen.

Persönliche Angaben:

Name:   Vorname: Titel:

Geb.-Name:  Geb.-Datum:    männlich     weiblich

Straße:  PLZ/Ort:

  angestellt   niedergelassen   Facharzt/-ärztin für:

  in Weiterbildung   arbeitslos     in Elternzeit    ohne ärztliche Tätigkeit   stud./cand.med.

Ich möchte zusätzliche Informationen der Akademie erhalten:

  ja, E-Mail Adresse:     nein

Die Satzung der Akademie habe ich erhalten. Die Informationspfl ichten nach Art. 13 und Art. 14 EU-DSGVO sind 
erhältlich über die Website der Akademie www.akademie-laekh.de, per E-Mail über akademie@laekh.de oder
telefonisch über 06032 782-200.

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass ich die Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von 
Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen kann. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Text-
form, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspfl ichten. Zur Wahrung der 
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs an die Landesärztekammer Hessen, Akademie für 
Ärztliche Fort- und Weiterbildung.

Ort und Datum Unterschrift

Akademie



SEPA - Lastschriftmandat 

Ich/Wir ermächtigen die Landesärztekammer Hessen den Mitgliedsbeitrag/Förderbeitrag der Akademie von mei-

nem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von der 

Landesärztekammer Hessen auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des be-

lasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Zahlungsempfänger: Landesärztekammer Hessen K.d.ö.R.

Gläubiger Identifikationsnummer: DE85 ZZZ0 0000 3139 80

Die Mandatsreferenz wird Ihnen separat mitgeteilt.

Kontoinhaber Vorname:  Kontoinhaber Nachname:

Straße, Hausnummer PLZ, Wohnort

IBAN:  BIC:

Kreditinstitut:  

Ort und Datum Unterschrift



Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Wiedergabe der Satzung der Akademie für Ärztliche Fort- und Weiterbildung wird eine 
 Haftung nicht übernommen. Maßgebend ist allein der im Hessischen Ärzteblatt abgedruckte Text.

Satzung der Akademie für Ärztliche Fort- und Weiterbildung der Landesärztekammer Hessen
in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. Dezember 2022 (HÄBL 2/2023, S. 119)

Präambel

Die Akademie für Ärztliche Fort- und Weiterbildung der 
Landesärztekammer Hessen fordert die berufliche Fort- und 
Weiterbildung der Ärzteschaft, im Rahmen der im Heilbe-
rufsgesetz festgelegten Aufgaben.

Die Akademie ist einer qualitativ hochwertigen Fort- und 
Weiterbildung mit interdisziplinarer Problemdarstellung und 
-lösung verpflichtet.

Dazu gehören auch Angebote, die die ethischen und  
kulturellen Aspekte in der Medizin berücksichtigen.

Ihre Veranstaltungen sind frei von wirtschaftlichen 
Interessen.

Berufspolitische Aspekte der Ärzteschaft werden  
berücksichtigt.

§ 1 Aufgabe

(1)  Die Akademie ist eine Abteilung der Landesärzte- 
kammer Hessen, Körperschaft des öffentlichen Rechts.

(2)  Sie führt Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen durch.

§ 2 Struktur der Akademie

Die Akademie als Teil der Landesärztekammer unter steht:

• der Delegiertenversammlung,

• dem Präsidium,

• der Ärztlichen Geschäftsführung,

und wird geleitet durch eine hauptamtliche Abteilungslei-
tung im Benehmen mit dem Ausschuss der Akademie und 
den vorsitzenden Mitgliedern des Ausschusses.

§ 3 Die Delegiertenversammlung

Die Delegiertenversammlung beschließt insbesondere über

a) die Satzung der Akademie,

b)  grundsätzliche Fragen der Akademie

und bestätigt die Mitglieder des Ausschusses auf Vorschlag 
des Präsidiums.

§ 4 Das Präsidium

Das Präsidium entscheidet insbesondere

a)  über den der Delegiertenversammlung vorzulegenden 
Vorschlag über die Mitglieder des Ausschusses,

b)  die Höhe des Beitrags der Förderinnen und Förderer der 
Akademie.

§ 5 Die Ärztliche Geschäftsführung

(1)  Die Akademie ist eine Abteilung der Ärztlichen Ge-
schäftsführung, welche die übergeordnete organisa-
torische, wirtschaftliche und personelle Zuständigkeit 
innehat.

(2)  Die Akademie hat eine Abteilungsleitung, die der 
für die Akademie zuständigen Geschäftsführung der 
Landesärztekammer Hessen untersteht und im Auftrage 
des Präsidiums die laufenden Geschäfte der Akademie 
führt.

  In medizinisch-wissenschaftlichen Fragen hat sich die 
Abteilungsleitung mit dem Ausschussvorsitz  
abzustimmen.

  Die Abteilungsleitung ist für den Jahresplan der Veran-
staltungen und deren Entgelten unter Einhaltung der 
Haushaltsansätze verantwortlich. Dies beinhaltet die 
kaufmännische Abwicklung der Geschäftsvorfälle im 
Rahmen der Vorgaben der kaufmännischen Geschäfts-
führung.

(3)  Die Abteilungsleitung hat in Abstimmung mit der 
Ärztlichen Geschäftsführung der Landesärztekammer 
Hessen die Dienstaufsicht über das gesamte Personal 
der Akademie. Sie unterrichtet die Ärztliche Geschäfts-
führung regelmäßig über aktuelle organisatorische, 
personelle und haushaltsrelevante Entwicklungen. Die 
Abteilungsleitung berichtet dem Präsidium mindestens 
einmal jährlich über die Akademie.

§ 6 Der Akademieausschuss

(1)  Der ehrenamtliche Akademieausschuss setzt sich aus 
sieben ärztlichen Mitgliedern zusammen: 
• einem vorsitzenden Mitglied, 
• einem stellvertretenden vorsitzenden Mitglied 
und 
• fünf Beisitzern.

(2)  Die Ausschussmitglieder werden auf Vorschlag des 
Präsidiums von der Delegiertenversammlung bestätigt. 
Die Amtsdauer des Akademieausschusses entspricht 
der der Delegiertenversammlung und beginnt am 1. Juli 
des auf die Wahl zur Delegiertenversammlung nachfol-
genden Jahres. 
Bis zur Neuberufung bleibt der Akademieausschuss im 
Amt. Scheidet ein Mitglied während der Amtsdauer aus, 
so erfolgt bei Bedarf eine Nachberufung.

(3)  Der Akademieausschuss hat insbesondere die Aufgabe: 
a)  Empfehlungen zu Fortbildungen und Weiter- 

bildungen abzugeben,

 b)  bei Konzeption und Durchführung von Fortbildungs-
veranstaltungen zu beraten,

 c)  Empfehlungen zum Jahresplan der Veranstaltungen 
zu geben,

 d) das Präsidium fortlaufend zu beraten.

Stand: 01.07.2024



Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Wiedergabe der Satzung der Akademie für Ärztliche Fort- und Weiterbildung wird eine 
 Haftung nicht übernommen. Maßgebend ist allein der im Hessischen Ärzteblatt abgedruckte Text.

(4)  Die Sitzungen des Ausschusses sind nicht öffentlich. Sie 

werden vom vorsitzenden Mitglied mit einer zweiwöchi-

gen Frist und Mitteilung der Tagesordnung im Benehmen 

mit der Abteilungsleitung einberufen und geleitet, im 

Verhinderungsfall vom stellvertretenden vorsitzenden 

Mitglied. Über jede Sitzung ist ein Ergebnisprotokoll 

anzufertigen, das vom vorsitzenden Mitglied und der 

Protokollführung zu unterzeichnen ist. Die Mitglieder des 

Ausschusses sind zur Vertraulichkeit und Verschwiegen-

heit verpflichtet. Der Ausschuss soll über die zu treffen-

den Entscheidungen einen Konsens anstreben, andern-

falls entscheidet er mit der Mehrheit der anwesenden 

Mitglieder. Stimmenthaltungen gelten als Ablehnung. Bei 

Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des vorsit-

zenden Mitglieds. Der Ausschuss ist beschlussfähig, wenn 

mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend sind.

  Das Präsidium und die Geschäftsführung sind einzula-

den. Geladene Gäste können an den Sitzungen und der 

Diskussion ohne Stimmrecht teilnehmen. Sie sind eben-

falls zur Verschwiegenheit verpflichtet.

(5)  Das Vorsitzende Mitglied des Ausschusses berichtet der 

Delegiertenversammlung im Benehmen mit der Abtei-

lungsleitung mindestens einmal jährlich fachlich inhalt-

lich über die Akademie.

§ 7 Die Sachverständigen

Der Akademieausschuss kann zu seiner fachlichen Unter-

stützung und Beratung temporare Fachausschüsse und 

Sachverständige berufen bzw. hinzuziehen.

§ 8 Veranstaltungen außerhalb der Akademie

Die Akademie kann allein, in Zusammenarbeit mit den 

Bezirksärztekammern, oder in Zusammenarbeit mit ande-

ren Institutionen Veranstaltungen in anderen Einrichtungen 

extern durchführen.

§ 9 Förderinnen und Förderer der Akademie

(1)  Jede Ärztin, jeder Arzt, jede Studentin der Medizin und 

jeder Student der Medizin kann der „Akademie für 

Ärztliche Fort- und Weiterbildung der Landesärztekam-

mer Hessen“ als Förderin, Förderer der Akademie durch 

einfache schriftliche Erklärung beitreten.

(2)  Der Beitritt als Förderin und Förderer der Akademie 

endet:

 a)  durch schriftliche Kündigung bis zum 30. November 

zum Ende eines Kalenderjahres,

 b)  wenn eine Förderin, ein Förderer der Akademie nach 

zweimaliger Mahnung bis zum Ende des auf die Mah-

nung folgenden Monats die rückständigen Beiträge 

nicht gezahlt hat. Ein erneuter Beitritt in die Akademie 

kann nur nach Zahlung der noch offenstehenden 

Beiträge erfolgen,

 c)  bei gerichtlich festgestellter Berufsunwürdigkeit,

 d) durch Tod.

(3) Die Förderinnen und Förderer der Akademie haben die 

vom Präsidium festgesetzten Beiträge zu entrichten.


